
Grundlagen des Streikrechts in der BRD

Zusammen gestellt von Rechtsanwalt Tronje Döhmer, KD Mainlaw, Gießen

Nach der Vorlage des Antistreikgesetzes wird wieder einmal nachhaltig über das 
Streikrecht gestritten.

http://kurzlink.de/Antistreikgesetz

Dazu die Grundlagen:

I. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN-Generalversammlung
vom 10.12.1948

Artikel 23

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigen-
de Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die 
ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert,
gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.

4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und
solchen beizutreten. 

II. Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2002 (BGBl. II S. 1054)

Art. 11 EMRK Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und 
sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz
seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die 
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für 
die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur
Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Dieser Artikel steht rechtmäßigen Ein-
schränkungen der Ausübung dieser Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der Poli-
zei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.
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III. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 
Dezember 1966 (BGBl. 1973 II S. 1534)

Artikel 22

(1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zusammenzuschließen sowie zum 
Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten.

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung 
(ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel steht 
gesetzlichen Einschränkungen der Ausübung dieses Rechts für Angehörige der Streit-
kräfte oder der Polizei nicht entgegen.

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des Überein-
kommens der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über die Vereinigungs-
freiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Maßnahmen zu 
treffen oder Gesetze so anzuwenden, daß die Garantien des oben genannten Überein-
kommens beeinträchtigt werden.

V.  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte - 
abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966 - ratifiziert am 
17.12.1973

Art. 8

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, folgende Rechte zu gewährleisten:

a) das Recht eines jeden, zur Förderung und zum Schutz seiner wirtschaftlichen
und sozialen Interessen Gewerkschaften zu bilden oder einer Gewerkschaft
eigener Wahl allein nach Massgabe ihrer Vorschriften beizutreten. Die Aus-
übung dieses Rechts darf nur solchen Einschränkungen unterworfen werden,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Inter-
esse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind;

b) das Recht der Gewerkschaften, nationale Vereinigungen oder Verbände zu
gründen, sowie deren Recht, internationale Gewerkschaftsorganisationen zu
bilden oder solchen beizutreten;

c) das Recht der Gewerkschaften, sich frei zu betätigen, wobei nur solche Ein-
schränkungen zulässig sind, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokra-
tischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffent-
lichen Ordnung oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer
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erforderlich sind;

d) das Streikrecht, soweit es in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen
Rechtsordnung ausgeübt wird.

(2) Dieser Artikel schliesst nicht aus, dass die Ausübung dieser Rechte durch Ange-
hörige der Streitkräfte, der Polizei oder der öffentlichen Verwaltung rechtlichen
Einschränkungen unterworfen wird.

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des Überein-
kommens der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über die Vereinigungs-
freiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Massnahmen zu
treffen oder Gesetze so anzuwenden, dass die Garantien des oben genannten Über-
einkommens beeinträchtigt werden.

VI.  Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbindlich seit 
01.12.2009)

Artikel 28

Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen Die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre jeweiligen 
Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen 
auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnah-
men zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen.

VII. Grundgesetz

Art 9 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlau-
fen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung richten, sind verboten.

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abre-
den, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf 
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 
Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämp-
fe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Dazu das Bundesverfassungsgericht:

3



„... 1. Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet das Recht, zur Wahrung und Förderung der Ar-
beits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Er schützt auch die Ko-
alitionen selbst in ihrem Bestand, ihrer Organisation und ihrer Tätigkeit, soweit diese 
gerade in der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen be-
steht. Hierzu gehört insbesondere der Abschluß von Tarifverträgen. Die Koalitionen 
sollen beim Abschluß von Tarifverträgen frei sein und die Mittel, die sie zur Errei-
chung dieses Zwecks für geeignet halten, selbst wählen können. Zu den geschützten 
Mitteln zählen jedenfalls die Arbeitskampfmaßnahmen, die erforderlich sind, um eine
funktionierende Tarifautonomie sicherzustellen (BVerfGE 84, 212 <225>). Ein sol-
ches Mittel ist auch der Streik. ...“ (BVerfG, Beschluss vom 02.03.1993 - 1 BvR 
1213/85).

VIII. Verfassung des Landes Hessen Vom 1. Dezember 1946

Artikel 29

(1) Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamten ist ein einheitliches Arbeitsrecht zu 
schaffen.

(2) Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den
Gewerkschaften und den Unternehmungen oder ihren Vertretungen abgeschlossen 
werden. Sie schaffen verbindliches Recht, das grundsätzlich nur zugunsten der Ar-
beitnehmer abbedungen werden kann.

(3) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt.

(4) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären.

(5) Die Aussperrung ist rechtswidrig.

Stand: 2. November 2014
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